
 

Nutzung der Sporthalle Hygienemaßnahmen wg. Corona Covid19 

 
 Wer Krankheitssymptome von Corona Covid19 hat oder kürzlich hatte darf nicht am 

Kurs teilnehmen 
 Kursteilnehmende, die Krankheitssymptome bekommen,  

informieren unverzüglich die Kursleitung. 
 Seit der Landesverordnung vom 12.01.2022 gilt im Sportbereich die 2G-Plus-Regel. 

Im Einzelnen steht dort: 

Grundsätzlich dürfen nur Personen Sport treiben, 

 die keine coronatypischen Symptome (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, 
Geruchs- oder Geschmacksverlust) haben und 

 die einen Impf- oder Genesenennachweis sowie einen tagesaktuellen Test 
vorlegen. Geboosterte müssen keinen Test vorlegen, siehe dazu unten. 

 Gültig sind Antigen-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht 
älter als 48 Stunden). Der Nachweis ist in schriftlicher oder digitaler Form vorzulegen. 

 Ebenfalls gültig sind die sogenannten Selbsttests. Der Test muss vor Ort unter 
Aufsicht derjenigen Person stattfinden, der der Schutzmaßnahme unterworfen ist. 

 Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und dies 
durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen. Sie müssen aber einen aktuellen 
negativen Testnachweis vorlegen. 
 

Für Kinder und Jugendliche gilt: 

 Kinder bis zur Einschulung (sie benötigen keinen Impf- oder Genesenennachweis 
und auch keinen negativen Testnachweis), 

 Minderjährige: Sie müssen entweder einen tagesaktuellen negativen Testnachweis 
vorlegen (bei Antigen-Schnelltests gilt 24 Stunden, bei PCR-Tests gilt abweichend 48 
Stunden) oder anhand einer Bescheinigung der Schule (ein Schülerausweis reicht 
hier nicht aus) nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden, 

  
 Die Kursleitung führt für jeden Termin eine Teilnahmeliste unter Angabe von Ort und 

Zeit der Veranstaltung, Namen der Teilnehmenden sowie Telefonnummer, um 
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Diese Listen sind von der Kursleitung vier 
Wochen aufzubewahren 

 Die Toiletten in den Umkleiden können genutzt werden. Die Kursleitung ist dafür 
verantwortlich, dass die Toiletten sauber hinterlassen werden und vor Beginn des 
nächsten Kurses die Toilettensitze desinfiziert sind. 

 Die Duschen dürfen nicht benutzt werden.  
 Nach Möglichkeit werden eigene Sportgeräte mitgebracht. Wenn Hilfsmittel des 

Vereins Allmende Wulfsdorf e.V. für den Kurs genutzt werden, sollen diese nach 
Gebrauch desinfiziert werden.  

 Die Halle ist mindestens einmal pro Stunde und am Ende des Kurses für jeweils 
mindestens 10 Minuten zu lüften (alle Türen nach draußen öffnen).  

Stand vom 12.01.2022 

Zur Kenntnis genommen:    

 

Name:___________________________________           Datum:_____________ 


